
Die U niversitötsstodt Gießen,vertreten durch den Mogistrot,

Srodr,

und

der BID Theoterpork e.V., vertreten durch den Vorstond, Plockstroße

14,  35390 (3 ießen,

Aufgobentröger,

schließen folgenden Vertrog :

$ l. Aufgobentröger.

(1) Der Aufgobentröger nimmt die Aufgoben des Innovotionsbereichs

Theoterpork wohr. Er verpfl ichtet sich, die sich ous dem Gesetz zur

Störkung von innerstödtischen Geschöftsquortieren und dem

Mqßnohmen- und Finonzierungskonzept ergebenden Verpf l ichtungen,

Ziele, Aufgoben und Verontwortl ichkeiten umzusetzen. Zu diesem

Zweck unterliegt er der Aufsicht durch die Stodt lediglich in den Gren-

z e n d e s  9 6 A b s . 3 I N G E .

(2) Der Aufgobentröger tritt bei ollen Moßnohmen des Inno-

votionsbereichs ols Bouherr oder Veronstolter sowie ols Tröger von

Werbemoßnohmen oder Dienstleistungen ouf. Soweit ein Dritter eine

vom Innovotionsbereich getrogene Moßnohme durchführt, ist der

Aufgobentröger verpfl ichtet, entweder den Dritten dergestolt on diesen

Vertrog zu binden, doß der Stodt ein eigenes Forderungsrecht gegen

den Dritten zusteht (g 328 BGB), oder selbst die noch diesem Vertrog

vorgesehenen Pflichten zu erfüllen.



(3) Dieser Vertrog dient ols Rohmen für die Vereinborungen noch $ 2

Abs. 2 und sonstige Vereinbqrungen im Zusommenhong mit der

Durchführung von Moßnohmen, soweit diese vereinborungen keine

qusdrückl ich obweichende Regelung treffen.

(4) Die Einrichtung eines Innovotionsbereiches führt nicht zum Rückzug

der stodt ous ihrer verontwortung für Infrostruktur und öffentliche

Sicherheit .  Insbesondere hoheit l iche Tötigkeiten und Aufgoben der

kommunolen Doseinsvorsorge werden weiterhin von der Stqdt

geleistet. Die Stodt wird Leistungen des Aufgobentrögers nicht zum

Anloß nehmen, dqs Niveou ihrer Leistungen zu reduzieren. Üb"r diese

Bosisleistungen hinous wird der Aufgobentröger im Rohmen des

vorgelegten Moßnq h men- u nd F i no nzi eru ngsplo ns,,ontop-Leistu ngen"

zusötzlich erbringen oder Moßnohmen der Stodt durch höherwertige

Ausführung veredeln. .

(5) Der Aufgobentröger erwirbt mit diesem Vertrog keinen Anspruch

ouf Erloß einer Sotzung noch $ 3 Abs. I  INGE.

(6) Sofern und sobold diese Sotzung in Kroft tritt, zieht die Stodt die

Abgobe nr:ch $ Z INGE bei den Pfl icht ige ein und stel l t  die

eingegongenen Betröge dem Aufgobentröger suf schriftl ichen Abruf

obzügl ich einer mögl icherweise zu erhebenden Pouschole für den

Verwqltungsoufwond zur Verfügung. Die Stodt wird gegen diesen

Anspruch ouf Weiter lei tung keine onderen Forderungen oufrechnen.

S 2. Skidtebquliche und sonstige plonerische Moßnohmen.

(1) Boul iche und sonst ige ouf Douer ongelegte Moßnohmen wie

Anpflonzungen ouf stödtischen oder dem Gemeingebiouch

gewidmeten Flöchen bedürfen der vorherigen schrift l ichen Zustimmung

der Stodt.



(2) Die Zustimmung wird in der Regel erteilt, wenn zwischen den

Pqrteien ein Vertrog geschlossen ist, in dem die Verontwortung für die

Plonung, die Err ichtung, den Betr ieb,  d ie Unterhol tung und die

Folgekosten geregelt ist.

(3)  Die Stodt weist  dorouf hin,  doß Sicherhei ts le istungen des

Aufgobentrögers für den Foll erforderlich werden können, doß er

oufgelöst wird oder sich ouflöst. Die Sicherheiten sollen dem Zweck

dienen, die vom Aufgobentröger übernommenen Betriebs-,

Instondhol tungs- und sonst igen in die Zukunft  wirkenden Pf l ichten zu

f inonzieren. Sotz I  und 2 beinhol ten keine Verpf l ichtung des

Aufgobentrögers, ei ne S icherheitsleistu ng zu verei n bo ren.

(4) Verkehrsregelungen und Verkehrseinrichtungen können nur ouf

Anw'eisung der Stodt eingerichtet werden.

(5) Die Stodt ist noch Vertrogsende berechtigt, im Rohmen dieses

Vertrogs getroffene Moßnohm en zu beseitigen, sofern dies

insbesondere ous stödteboul ichen oder verkehr l ichen Gründen, der

Verpf l ichtung zur Verkehrssicherung oder f inonziel len Belostungen der

Stodt,  d ie über den iewei ls vereinborten Rohmen hinousgehen, s innvol l

ist. Für einen Zeitroum von fünf Johr:en noch Außerkrofttreten der Sot-

zung noch g 3 INGE dorf  d ie Stodt die Moßnohmen nur mit

schrift l icher Zustimmung des Aufgobentrögers beseitigen. Der

Aufgobentröger stellt sie insoweit von Ansprüchen Dritter frei.

(6) Die Stodt verpfl ichtet sich, bei eigenen Plonungen und

Moßnohmen, die im Innovot ionsbereich durchgeführt  werden oder

diesen betreffen, den Aufgobentröger onzuhören und seine Außerung

im weiteren Verfohren obwögend zu berücksichtigen. Der

Aufgobentröger wird in förmlichen und nichtförmlichen



Anhörungsverfohren beteil igt. Er gilt insoweit ols Tröger öffentl icher

Belonge.

(z) Die Porteien werden sich zwei Mol im Johr ouf Einlodung der stodt

zu einem Gespröch tref fen,  um onstehende Plonungen und

Moßnohmen, die den Innovotionsbereich betreffen, zu erörtern.

S 3. Verqnstohungen im öffentlichen Roum.

Für Veronstol tungen im öf fent l ichen Roum gel ten die ol lgemeinen

Vorschriften. Dos gilt insbesondere für die Vorschriften über

Gemei ngebro uch u nd Sondern utzu ngen, Stroße nverkeh rsrecht,

Mo rktfestsetzu ng, Lodensch I uß, I m m issionssch utz u nd Bro ndsch utz.

$ 4. lmogewerbung.

lm Rohmen der lmogewerbung gel ten die ol lgemeinen Vorschr i f ten

über Weiberrnlogen, die stödtische Werbeonlogensotzung und die

stödtische Plokotverordnung. Die Nutzung stödtischer Werbeflöchen

erfolgt ousschließlich über die Deutsche Plokotwerbung GmbH.

S 5. Reinigungsdienstleistungen.

Vor Reinigungsorbeiten ouf stödtischen Flöchen ist bei Ver-

unreinigungen, die ouf Strof toten oder Ordnungswidr igkei ten

zurückgehen, der Stodt oder den Pol izeibehörden die Sicherung von

Beweisen zu ermögl ichen.

$ 6. Aufsicht.

(11Zur Durchführung der Aufsicht gestottet der Aufgobentröger der

Stodt noch vorher iger Ankündigung die Einsicht  in seine gesomten

Bücher und Doteien ouch in den eigenen Geschöftsröumen.



(2) Der Aufgobentröger übersendet der Stodt ieweils drei Monote

noch Abschluß des Wirtschoftiohres einen Tötigkeitsbericht. Der

Töt igkei tsber icht  legt  Rechnung über die Einnohmen und Ausgoben

des Aufgobentrögers und ihre Übereinst immung mit  dem Moßnohmen-

und Wirtschoftsplon.

(3) Wir tschofts iohr im Sinne des g 6 Abs. I  INGE ist  dos

Kolenderiohr. Dos erste Wirtschoftsiohr beginnt om 1 1 .2007. Der

erste Moßnohmen- und Wirtschoftsplon ist  b is zum 31 .12.2006

vorzulegen.

S 7. Vertrogsdouer, Kündigung

(1) Dieser Vertrog gi l t  unbefr istet  unobhöngig von der Geltungsdouer

der lnnovot ionsbereichssotzung. Die $$ I  Abs. 
, | ,6 

und 7 Abs.2

SoIz2, Abs. 4 und Abs. 5 t reten ein Johr noch Ablouf der

Geltungsdouer der Sotzung oußer Kroft, es sei denn, sie trift innerholb

dieses Zei t roums noch $ 9 Abs. 3 INGE mit  demselben

Aufgobentröger erneut in Kroft.

(2) Der Vertrog konn mit einer Frist von vier Wochen zum

Quortolsende schrift l ich gekündigt werden. Wöhrend der

Geltungsdouer der Sotzung noch $ 3 INGE steht der Stodt dos

ordent l iche Kündigungsrecht nicht  zu.  Dos fr ist lose Kündigungsrecht

noch $ 6 Abs. 3 INGE bleibt  unberührt .

(3)  lm Fol le der Vertrogsbeendigung durch Kündigung konn die Stodt

etwoige Sicherhei ten in Anspruch nehmen, es sei  denn, s ie hot den

Kündigungsgrund voisötzlich oder grob fohrlössig verschuldet.

(4lr lm Fol le der Kündigung dorf  der Aufgobentröger ous den von der

Stodt überlossenen Mitteln Ausgoben nur noch mit schrift l icher



Zust immung der stodt töt igen. Die Zust immung ist  zu ertei len für

Ausgoben, die ouf recht l ichen Verpf l ichtungen beruhen, die vor

Wirksomkeit  der Kündigung entstonden sind, und dem Moßnohmen-

und Wirtschoftsplon entsprechen. Die Kündigung gi l t  b is zur

Rechtskroft einer qnderweitigen gerichtl ichen Entscheiiung ols

wirksqm.

(5) Soweit dle stodt die verpfl ichtungen des Aufgobentrögers noch $

6 Abs. 3 INGE übernimmt,  konn sie vom Aulgobentröger die

Erstottung ihrer Aufwendungen verlongen, es sei denn, sie hot den

Kündigungsgrund verschuldet.  Der Aufgobentröger hot die Mit te l  ous

der Abgobe ouf Verlongen der Stodt unverzüglich ouf den neuen

Aufgobentröger zu übertr.ogen und der Stodt gleichzeitig über den

übertrogenen Betrog noch $ 6 Abs. 2 Rechnung zu legen.

$ 8. Schlußvorschriffen.

(1) Anderungen dieses Vertrogs bedürfen der Schriftform.

(2) Sol l ten eine oder einzelne Best immungen dieses Vertrogs

unwirksom sein,  b le ibt  der Vertrog im übr igen wirksom, es sei  denn,

der Vertrog wöre ohne die unwirksome Best immung nicht  geschlossen

worden.

Gießen, den B. September 2006

Houmonn Rousch Bernord Wol lbot t

Oberbürgermeister Stodtrot Vorsitzende Beisitzerin

Universitötsstodt Gießen BID Theoterpork e.V.


